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materiellen Umlaufmittelbestande und reichen zu de
ren Finanzierung die eigenen Mittel der volkseigenen 
Betriebe, volkseigenen Kombinate und wirtschaftslei- 
tenden Organe nicht aus, gewährt die Bank Kredite.

(2) Im Verteidigungszustand entfällt der finanzielle 
Ausgleich durch die Bedarfsträger gemäß §§ 5 und 6.

§5
Untcrbringungspflicht

(1) Für in Anspruch genommene Räumlichkeiten, 
technische und maschinelle Anlagen haben die Be
darfsträger, denen Unterkunft gewährt wird, die Auf
wendungen für die laufende Unterhaltung (Heizung, 
Beleuchtung, Reinigung, Instandhaltung usw.) finan
ziell auszugleichen.

(2) Sind Arbeitskräfte der Unterbringungspflichtigen 
während der Zeit der Inanspruchnahme für den Be
darfsträger tätig (z. B. Heizer, Reinigungskräfte usw.), 
und bleibt das bisherige Arbeitsrechtsverhältnis wei
ter bestehen, haben die 'Bedarfsträger den Unterbrin
gungspflichtigen die verauslagten Löhne und lohnab
hängigen Aufwendungen finanziell auszugleichen.

(3) Ansprüche, die sich aus den Absätzen 1 und 2 
ergeben, sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 
von 3 Monaten nach Eintritt der Anspruchsberechti
gung, schriftlich beim Bedarfsträger geltend zu machen.

§ 6

Übungen der bewaffneten Kräfte

(1) Ansprüche auf Grund von Übungsscbäden sind 
durch die Bedarfsträger finanziell auszugleichen, sofern 
die Schadenverursacher nicht den ursprünglichen Zu
stand wieder hergestellt haben. Bei Grundmitteln er
folgt der Ausgleich zum Zeitwert.

(2) Ansprüche auf Grund von Ubungsschäden, die 
nicht nach Abs. 1 befriedigt wurden, weil der Schaden
verursacher nicht festzustellen war, sind von den Be
trieben und Organen unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb von 3 Wochen nach Eintritt des Schadens 
oder nach Kenntnis vom Schaden, bei der zuständigen 
Bezirksdirektion der Staatlichen Versicherung schrift
lich geltend zu machen. Diese entscheidet über den 
Anspruch sowie die Höhe des finanziellen Ausgleichs 
und nimmt die Regulierung vor.

(3) Wird den Ansprüchen gemäß den Absätzen 1 oder 2 
nicht oder nicht in vollem Umfang stattgegeben, kann 
innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Entscheidung 
hierüber oder nach Erhalt des finanziellen Ausgleichs 
beim Bedarfsträger bzw. bei der Bezirksdirektion der 
Staatlichen Versicherung schriftlich Einspruch eingelegt 
werden.

(4) Geben der Bedarfsträger bzw. die Bezirksdirektion 
der Staatlichen Versicherung dem Einspruch nicht statt, 
so haben sie ihn innerhalb von 14 Tagen an ihr über
geordnetes Organ weiterzuleiten. Der Leiter des über

geordneten Organs entscheidet innerhalb von 21 Tagen 
endgültig.

§ 7
Verfahren des finanziellen Ausgleichs 

für nichtgeplanle Leistungen
(1) Den finanziellen Ausgleich für nichtgeplante Lei

stungen gemäß § 3 Abs. 2 beantragen
— die den Ministerien und anderen zentralen Staats

organen nachgeordneten Betriebe und Organe schrift
lich bei dem zuständigen Minister bzw. Leiter des 
zentralen Staatsorgans

— die den örtlichen Räten nachgeordneten Betriebe 
und Organe schriftlich beim Leiter des zuständigen 
Fachorgans des Rates.

Dem Antrag sind exakte ökonomische Berechnungen 
und Nachweise beizufügen.

(2) Die Minister und anderen Leiter der zentralen 
Staatsorgane bzw. die örtlichen Räte regeln den finan-, 
ziehen Ausgleich im Rahmen der ihnen in Durchfüh
rung des Staatshaushaltsplanes übertragenen Rechte 
und Pflichten*.

(3) Die Entscheidung der Minister und anderen Leiter 
der zentralen Staatsorgane bzw. der örtlichen Räte ist 
endgültig.

Schlußbestimmungen
§8

Bei Leistungen zugunsten der verbündeten Streit
kräfte erfolgt die Finanzierung und der finanzielle Aus
gleich für die im § 1 genannten Maßnahmen nach den 
Bestimmungen dieser Anordnung, soweit nicht die Ver
ordnung vom 11. April 1957 über das Abkommen zwi
schen der Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Regierung der Union der Sozialisti
schen Sowjetrepubliken über Fragen, die mit der zeit
weiligen Stationierung sowjetischer Streitkräfte auf 
dem Territorium der Deutschen Demokratischen Re
publik Zusammenhängen (GBl. I S. 237) anzuwenden ist.

§9

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Juli 1969 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 16. August 
1963 über die Behandlung der finanziellen Auswir
kungen bei Erfüllung der Sach- und Dienstleistungs
pflicht durch Betriebe der volkseigenen Wirtschaft und 
deren übergeordnete Organe sowie durch Haushalts
organisationen in Durchführung des Verteidigungs
gesetzes — Finanzierungsanordnung zum Verteidigungs
gesetz — (GBl. II S. 678) außer Kraft..

Berlin, den 25. Juni 1969

Der Minister der Finanzen
B ö h m

* Gesetz vom 13. Dezember 1968 über die Staatshaushaltsord-,
nung der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. I №\ 23
S. 383) und das für das Jeweilige Jahr geltende Gesetz übe? den 
Staatshaushaltsplan
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